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Zitat von Meerschwein Nele

Im §10 der ADO steht nur ganz allgemein, dass es zu den Dienstpflichten von
Lehrerinnen und Lehrern gehört, an allgemeinen Schulaufgaben teilzunehmen, zu
denen auch Klassenfahrten gehören.
Das heißt aber noch lange nicht, dass unbeteiligte Lehrer auf Fingerschnipps
hinzugezogen werden. Oder hast du da irgendwelche konkreten Rechtsgrundlagen oder
Gerichtsurteile zur Hand?

Da wird eher andersherum ein Schuh draus: Auch wenn es eher ungeschickt wäre, könnte eine
SL mit Blick auf die ADO die Teilnahme an der Fahrt anweisen. Dieser Anweisung hätte man
Folge zu leisten und könnte lediglich remonstrieren, wenn man der Meinung wäre, die
Anweisung sei rechtswidrig. Die Rechtswidrigkeit sehe ich ehrlich gesagt aber nicht so ohne
weiteres gegeben. Das mag anders aussehen, wenn es heißt: "Morgen um 8 bitte zur 5 tägigen
Fahrt antreten".

Auch bei Angestellten sieht das nicht anders aus, hier gibt es wirklich ein Urteil höherer Instanz,
dass die Teilnahmepflicht an Fahrten auch ohne explizite Erwähnung im Arbeitsvertrag
zementiert, da dies zu den üblichen Pflichten als Lehrkraft gehöre (siehe Bundesarbeitsgericht,
26.04.1985 - 7 AZR 432/82).
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